
 Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
Informationsblatt 

zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

(Art. 12 und 13 DSGVO) 

 
Verfahren: 
Programm „Schulweg“ der Firma Software - Entwicklung Güntner 

 

Verarbeitungstätigkeit: 
Erledigung der Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung (Vollzug Gesetz über die 

Kostenfreiheit des Schulwegs -SchKfrG- und Vollzug Schülerbeförderungsverordnung -SchBefV-) 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Olympiastraße 10 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

Telefon: 08821 751-1 

Fax: 08821 751-380 

E-Mail: poststelle@lra-gap.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Datenschutzbeauftragter 

Olympiastraße 10 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

E-Mail: datenschutz@lra-gap.de 

 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 

 

Bearbeitung von Anträgen im Zusammenhang mit der Kostenfreiheit des Schulwegs nach 

dem SchKfrG und der SchBefV (Beförderungspflicht und Erstattungspflicht) 

 

Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 

 

Art. 6 DS-GVO, Art. 4 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) i. V. m.  

- Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG)  
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- Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV) 

 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personen-

bezogenen Daten 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 

- Verkehrs- bzw. Beförderungsunternehmen zur Durchführung der Schülerbeförderung  

- Schulen  

- weitere Behörden z. B. Gesundheitsamt, soweit diese zur Bearbeitung und Überprüfung 

des Antrags notwendig sind 

 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt. 

 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien 
 

Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 

 

Die Löschpflicht ergibt sich aus Art. 2 BayDSG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Alt. A DS-GVO, d.h. 

sobald der unter Pkt. 3 genannte Zweck entfällt, bzw. bei haushaltsrechtlich relevanten 

Daten nach 6 bzw. 10 Jahre (§ 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 i.V.m. § 82 Abs. 2 Sätze 2-4 

KommHVKameralistik und § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 i.V.m. § 69 Abs. 2 Sätze 2-5 KommHV-

Doppik). 

 

7. Betroffenenrechte 
 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,20,21 

zu: 

 

 Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen 

die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

 Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 

 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen. 

 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
 

Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und 

Kontaktdaten des Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 

haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  
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9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 

Ihr Antrag auf Kostenfreiheit des Schulwegs oder auf Erstattung von Beförderungskosten 

nach dem SchKfrG bzw. der SchBefV kann nicht geprüft und infolge dessen keine 

Leistungen gewährt werden.

 


